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RS OGH 1988/9/14 9ObA189/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1988

Norm

ABGB §1154 Abs2

GewO 1859 §77

KollV für das österreichische Bäckergewerbe §9 Z3

KollV für das ö Bäckergewerbe §9 Z4

Rechtssatz

Durch § 9 Z 3 und 4 KollV für das österreichische Bäckergewerbe wird abweichend von § 77 GewO zwar als

Lohnzahlungszeitraum der Monat zwingend festgelegt, aber kein Fälligkeitstag bestimmt; der Fälligkeitstag kann daher

abweichend von der dispositiven Norm des § 1154 Abs 2 ABGB durch Betriebsvereinbarung oder Individualvertrag

festgesetzt werden.
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